
Rechtsverbindlichkeit von Rechtsverbindlichkeit von 
PatientenverfPatientenverfüügungen (!?)gungen (!?)

Beginn: 9.00 UhrBeginn: 9.00 Uhr
Referent: Ass. jur. Lutz BarthReferent: Ass. jur. Lutz Barth

Veranstalter: Fachverlag Pflegerecht Ltd. &. Institut fVeranstalter: Fachverlag Pflegerecht Ltd. &. Institut füür Gesundheits r Gesundheits 
und Pflegerecht und Pflegerecht –– Robert RoRobert Roßßbruchbruch



Rechtsverbindlichkeit von Rechtsverbindlichkeit von 
PatientenverfPatientenverfüügungengungen

„„AktuelleAktuelle““ (?) Entwicklungen(?) Entwicklungen
v. Ass. jur. Lutz Barthv. Ass. jur. Lutz Barth

IQB IQB –– Internetportal zum MedizinInternetportal zum Medizin--, Pflege, Pflege-- und und 
GerontopsychiatrierechtGerontopsychiatrierecht

www.iqbwww.iqb--info.deinfo.de

Das Portal fDas Portal füür r EntscheiderEntscheider, F, Füührungshrungs-- und Fachkrund Fachkrääfte &. Azubisfte &. Azubis

Wir setzen Impulse!Wir setzen Impulse!
Ein PremiumEin Premium--Angebot zum Nulltarif!Angebot zum Nulltarif!

http://www.gerontopsychiatrierecht.de/
http://www.iqb-info.de/


„„KernfragenKernfragen““
Was ist eine PatientenverfWas ist eine Patientenverfüügung?gung?
Brauche ich Brauche ich üüberhaupt eine Patientenverfberhaupt eine Patientenverfüügung?gung?
Was ist zu bedenken?Was ist zu bedenken?
Welchen Inhalt sollte die PatientenverfWelchen Inhalt sollte die Patientenverfüügung haben?gung haben?
Wie kann ich noch vorsorgen, wenn ich nicht mehr Wie kann ich noch vorsorgen, wenn ich nicht mehr 
selbst entscheiden kann?selbst entscheiden kann?
Welche Form muss meine PatientenverfWelche Form muss meine Patientenverfüügung gung 
haben?haben?
Wo sollte die PatientenverfWo sollte die Patientenverfüügung hinterlegt werden?gung hinterlegt werden?



Kernprobleme!Kernprobleme!

„„Sterben ist nicht normierbarSterben ist nicht normierbar““ (?)(?)

????
Der Der WerteWerte--““DiskursDiskurs““ !!



Die EthikdebatteDie Ethikdebatte
PhilosophiePhilosophie

MoralMoral
EthikEthik

Medizin &. Palliativmedizin Medizin &. Palliativmedizin 
Standesethik (Hippokrates)Standesethik (Hippokrates)
HospizideeHospizidee

TheologieTheologie
RechtswissenschaftRechtswissenschaft

RechtsphilosophieRechtsphilosophie
•• Naturrecht vs. RechtspositivismusNaturrecht vs. Rechtspositivismus



Kernfragen in der Kernfragen in der „„EthikdebatteEthikdebatte““??

Darf ich eine PatientenverfDarf ich eine Patientenverfüügung gung 
verfassen, wenn dieseverfassen, wenn diese

den Hospizgedanken den Hospizgedanken „„zerstzerstöörere““
ich mit einer Patientenverfich mit einer Patientenverfüügung den gung den 
Fortschritt in der Palliativmedizin Fortschritt in der Palliativmedizin „„verhindereverhindere““, , 
zumindest aber erschwerezumindest aber erschwere
die die „„gesellschaftliche Moralgesellschaftliche Moral““ schaden nehmen schaden nehmen 
kköönntennte
den Weg fden Weg füür eine Euthanasie ebnen kr eine Euthanasie ebnen köönntennte
und daher letztlich und daher letztlich „„Opium fOpium füürs Volkrs Volk““ ist?ist?



„„AufklAufkläärungrung““

Bezugsrahmen: ArztBezugsrahmen: Arzt--PatientenPatienten--BeziehungBeziehung
HeileingriffHeileingriff
AufklAufkläärung (der informierte Patient)rung (der informierte Patient)
EinwilligungEinwilligung
•• Ohne Einwilligung: Heilbehandlung ist Ohne Einwilligung: Heilbehandlung ist 

KKöörperverletzung, rperverletzung, §§§§ 223 ff. StGB223 ff. StGB

Dogmatische Dogmatische „„QuelleQuelle““: Das Grundgesetz: Das Grundgesetz



Verfassungsrechtliche Verfassungsrechtliche 
SelbstverstSelbstverstäändlichkeitenndlichkeiten

Art. 2 GG:Art. 2 GG:
(1) Jeder hat das Recht auf die (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung freie Entfaltung 
seiner Persseiner Persöönlichkeitnlichkeit, soweit er nicht die Rechte , soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmverfassungsmäßäßige Ordnung oder das Sittengesetz ige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstverstößößt. t. 

(2) Jeder hat das (2) Jeder hat das Recht auf Leben und kRecht auf Leben und köörperliche rperliche 
UnversehrtheitUnversehrtheit. Die Freiheit der Person ist . Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund 
eines eines GesetzesGesetzes eingegriffen werden. eingegriffen werden. 



Verfassungsrechtliche Verfassungsrechtliche 
SelbstverstSelbstverstäändlichkeitenndlichkeiten

Art. 19 GG:Art. 19 GG:
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht (1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingeschreingeschräänkt werden kann, nkt werden kann, mumußß das Gesetz das Gesetz 
allgemein und nicht nur fallgemein und nicht nur füür den Einzelfall gelten. r den Einzelfall gelten. 
AuAußßerdem erdem mumußß das Gesetz das Grundrecht unter das Gesetz das Grundrecht unter 
Angabe des Artikels nennen. Angabe des Artikels nennen. 

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem (2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem 
Wesensgehalt angetastet werden. Wesensgehalt angetastet werden. 



Verfassungsrechtliche Verfassungsrechtliche 
SelbstverstSelbstverstäändlichkeitenndlichkeiten

Art. 4 GG:Art. 4 GG:

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens 
und die Freiheit des religiund die Freiheit des religiöösen und sen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich. unverletzlich. 

(2) Die ungest(2) Die ungestöörte Religionsausrte Religionsausüübung wird bung wird 
gewgewäährleistet.hrleistet.



Verfassungsrechtliche Verfassungsrechtliche 
SelbstverstSelbstverstäändlichkeitenndlichkeiten

Art. 1 GG:Art. 1 GG:

(1) Die W(1) Die Wüürde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu rde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schschüützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.tzen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unverunverääuußßerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder erlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit 
in der Welt. in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht.geltendes Recht.



Verfassungsrechtliche Verfassungsrechtliche 
SelbstverstSelbstverstäändlichkeitenndlichkeiten

Was folgt aus diesem verfassungsrechtlichen Was folgt aus diesem verfassungsrechtlichen 
„„BefundBefund““??

ZunZunäächst:chst:
Ein Ein „„NormierungsbedarfNormierungsbedarf““ in Form eines Gesetzesin Form eines Gesetzes

•• ParlamentsvorbehaltParlamentsvorbehalt
•• GrundrechtsschutzGrundrechtsschutz

RechtsgRechtsgüüterschutz durch terschutz durch „„VerfahrenVerfahren““
das Kernproblem das Kernproblem „„mangelnder Konsensmangelnder Konsens““ (?)(?)



Bisherige rechtliche AusformungBisherige rechtliche Ausformung

Rechtsprechung des BGHRechtsprechung des BGH
Rechtsprechung der Instanzgerichte:Rechtsprechung der Instanzgerichte:

etwa zur etwa zur PEGPEG--ProblematikProblematik
Kristallisationspunkt: Wille des Patienten!Kristallisationspunkt: Wille des Patienten!
Problem: Die Rechtsfigur des Problem: Die Rechtsfigur des 
„„mutmamutmaßßlichen Willenslichen Willens““



BGH BGH –– 1. Strafsenat (1994)1. Strafsenat (1994)
1. Bei einem unheilbar erkrankten, nicht mehr entscheidungsf1. Bei einem unheilbar erkrankten, nicht mehr entscheidungsfäähigen Patienten kann higen Patienten kann 
der Abbruch einer der Abbruch einer äärztlichen Behandlung oder Marztlichen Behandlung oder Maßßnahme ausnahmsweise auch nahme ausnahmsweise auch 
dann zuldann zuläässig sein, wenn die Voraussetzungen der von der Bundesssig sein, wenn die Voraussetzungen der von der Bundesäärztekammer rztekammer 
verabschiedeten Richtlinien fverabschiedeten Richtlinien füür die Sterbehilfe nicht vorliegen, weil der Sterbevorgang r die Sterbehilfe nicht vorliegen, weil der Sterbevorgang 
noch nicht eingesetzt hat. Entscheidend ist der mutmanoch nicht eingesetzt hat. Entscheidend ist der mutmaßßliche Wille des Kranken. liche Wille des Kranken. 

2. An die Voraussetzungen f2. An die Voraussetzungen füür die Annahme eines mutmar die Annahme eines mutmaßßlichen Einverstlichen Einverstäändnisses ndnisses 
sind strenge Anforderungen zu stellen. Hierbei kommt es vor allesind strenge Anforderungen zu stellen. Hierbei kommt es vor allem auf frm auf früühere here 
mmüündliche oderschriftliche ndliche oderschriftliche ÄÄuußßerungen des Patienten, seine religierungen des Patienten, seine religiööse se ÜÜberzeugung, berzeugung, 
seine sonstigen persseine sonstigen persöönlichen Wertvorstellungen, seine altersbedingte nlichen Wertvorstellungen, seine altersbedingte 
Lebenserwartung oder das Erleiden von Schmerzen an.Lebenserwartung oder das Erleiden von Schmerzen an.

3. Lassen sich auch bei der gebotenen sorgf3. Lassen sich auch bei der gebotenen sorgfäältigen Prltigen Prüüfung konkrete Umstfung konkrete Umstäände fnde füür r 
die Feststellung des individuellen mutmadie Feststellung des individuellen mutmaßßlichen Willens des Kranken nicht finden, so lichen Willens des Kranken nicht finden, so 
kann und muss auf Kriterien zurkann und muss auf Kriterien zurüückgegriffen werden, die allgemeinen ckgegriffen werden, die allgemeinen 
Wertvorstellungen entsprechen. Dabei ist jedoch ZurWertvorstellungen entsprechen. Dabei ist jedoch Zurüückhaltung geboten; im Zweifel ckhaltung geboten; im Zweifel 
hat der Schutz menschlichen Lebens Vorrang vor pershat der Schutz menschlichen Lebens Vorrang vor persöönlichen nlichen ÜÜberlegungen des berlegungen des 
Arztes, eines AngehArztes, eines Angehöörigen oder einer anderen beteiligten Person. rigen oder einer anderen beteiligten Person. 



BGH BGH –– XII. Zivilsenat (2003)XII. Zivilsenat (2003)
a) Ist ein Patient einwilligungsunfa) Ist ein Patient einwilligungsunfäähig und hat sein Grundleiden einen irreversiblen thig und hat sein Grundleiden einen irreversiblen töödlichen dlichen 
Verlauf angenommen, so mVerlauf angenommen, so müüssen lebenserhaltende oder ssen lebenserhaltende oder --verlverläängernde Mangernde Maßßnahmen nahmen 
unterbleiben, wenn dies seinem zuvor unterbleiben, wenn dies seinem zuvor -- etwa in Form einer sog. Patientenverfetwa in Form einer sog. Patientenverfüügung gung --gegeääuußßerten erten 
Willen entspricht. Dies folgt aus der WWillen entspricht. Dies folgt aus der Wüürde des Menschen, die es gebietet, sein in rde des Menschen, die es gebietet, sein in 
einwilligungsfeinwilligungsfäähigem Zustand ausgehigem Zustand ausgeüübtes Selbstbestimmungsrecht auch dann noch zu btes Selbstbestimmungsrecht auch dann noch zu 
respektieren, wenn er zu eigenverantwortlichem Entscheiden nichtrespektieren, wenn er zu eigenverantwortlichem Entscheiden nicht mehr in der Lage ist. Nur wenn mehr in der Lage ist. Nur wenn 
ein solcher erklein solcher erkläärter Wille des Patienten nicht festgestellt werden kann, beurteirter Wille des Patienten nicht festgestellt werden kann, beurteilt sich die lt sich die 
ZulZuläässigkeit solcher Massigkeit solcher Maßßnahmen nach dem mutmanahmen nach dem mutmaßßlichen Willen des Patienten, der dann lichen Willen des Patienten, der dann 
individuell individuell -- also aus dessen Lebensentscheidungen, Wertvorstellungen und also aus dessen Lebensentscheidungen, Wertvorstellungen und ÜÜberzeugungen berzeugungen -- zu zu 
ermitteln ist. ermitteln ist. 

b) Ist fb) Ist füür einen Patienten ein Betreuer bestellt, so hat dieser dem Patier einen Patienten ein Betreuer bestellt, so hat dieser dem Patientenwillen gegenntenwillen gegen-ü-über Arzt ber Arzt 
und Pflegepersonal in eigener rechtlicher Verantwortung und nachund Pflegepersonal in eigener rechtlicher Verantwortung und nach MaMaßßgabe des gabe des §§ 1901 BGB 1901 BGB 
Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Seine Einwilligung in eine Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Seine Einwilligung in eine äärztlicherseitsrztlicherseits angebotene angebotene 
lebenserhaltende oder lebenserhaltende oder ––verlverläängernde Behandlung kann der Betreuer jedoch nur mit Zustimmung ngernde Behandlung kann der Betreuer jedoch nur mit Zustimmung 
des Vormundschaftsgerichts wirksam verweigern. Fdes Vormundschaftsgerichts wirksam verweigern. Füür eine Einwilligung des Betreuers und eine r eine Einwilligung des Betreuers und eine 
Zustimmung des Vormundschaftsgerichts ist kein Raum, wenn Zustimmung des Vormundschaftsgerichts ist kein Raum, wenn äärztlicherseitsrztlicherseits eine solche eine solche 
Behandlung oder Weiterbehandlung nicht angeboten wird Behandlung oder Weiterbehandlung nicht angeboten wird -- sei es dass sie von vornherein sei es dass sie von vornherein 
medizinisch nicht indiziert, nicht mehr sinnvoll oder aus sonstimedizinisch nicht indiziert, nicht mehr sinnvoll oder aus sonstigen Grgen Grüünden nicht mnden nicht mööglich ist. Die glich ist. Die 
EntscheidungszustEntscheidungszustäändigkeit des Vormundschaftsgerichts ergibt sich nicht aus einer ndigkeit des Vormundschaftsgerichts ergibt sich nicht aus einer analogen analogen 
Anwendung des Anwendung des §§ 1904 BGB, sondern aus einem unabweisbaren Bed1904 BGB, sondern aus einem unabweisbaren Bedüürfnis des rfnis des 
Betreuungsrechts. Betreuungsrechts. 



BGH BGH –– XII. Zivilsenat (2005)XII. Zivilsenat (2005)
Verlangt der Betreuer in Verlangt der Betreuer in ÜÜbereinstimmung bereinstimmung 
mit dem behandelnden Arzt, mit dem behandelnden Arzt, dadaßß die die 
kküünstliche Ernnstliche Ernäährung des betreuten hrung des betreuten 
einwilligungsunfeinwilligungsunfäähigen Patienten eingestellt higen Patienten eingestellt 
wird, so kann das Pflegeheim diesem wird, so kann das Pflegeheim diesem 
Verlangen jedenfalls nicht den Heimvertrag Verlangen jedenfalls nicht den Heimvertrag 
entgegensetzen. entgegensetzen. 
Auch die Gewissensfreiheit des Auch die Gewissensfreiheit des 
Pflegepersonals rechtfertigt fPflegepersonals rechtfertigt füür sich r sich 
genommen die Fortsetzung der kgenommen die Fortsetzung der küünstlichen nstlichen 
ErnErnäährung in einem solchen Fall nicht (im hrung in einem solchen Fall nicht (im 
Anschluss an Anschluss an BGHZ 154, 205BGHZ 154, 205).).

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHZ 154, 205


Weitere Weitere „„NormenNormen““
GrundsGrundsäätze der Btze der BÄÄKK
BerufsBerufs-- Standesrecht der Standesrecht der ÄÄrzterzte

Beispiel: Beispiel: §§ 16 II BO 16 II BO –– Berliner Berliner ÄÄK:K:
(1) Der Arzt darf (1) Der Arzt darf –– unter Vorrang des Willens des Patienten unter Vorrang des Willens des Patienten –– auf lebensverlauf lebensverläängernde ngernde 
MaMaßßnahmen nur verzichten und sich auf die Linderung der Beschwerdennahmen nur verzichten und sich auf die Linderung der Beschwerden beschrbeschräänken, wenn nken, wenn 
ein Hinausschieben des unvermeidbaren Todes fein Hinausschieben des unvermeidbaren Todes füür die sterbende Person lediglich eine r die sterbende Person lediglich eine 
unzumutbare Verlunzumutbare Verläängerung des Leidens bedeuten wngerung des Leidens bedeuten wüürde. Der Arzt darf das Leben des rde. Der Arzt darf das Leben des 
Sterbenden nicht aktiv verkSterbenden nicht aktiv verküürzen. Er darf weder sein eigenes noch das Interesse Dritter rzen. Er darf weder sein eigenes noch das Interesse Dritter üüber ber 
das Wohl des Patienten stellen. das Wohl des Patienten stellen. 
(2) Eine Patientenverf(2) Eine Patientenverfüügung (Patiententestament) mit Selbstbestimmung im Vorfeld des gung (Patiententestament) mit Selbstbestimmung im Vorfeld des 
Todes, die der Patient im Vollbesitz seiner geistigen KrTodes, die der Patient im Vollbesitz seiner geistigen Krääfte verfasst hat, ist ffte verfasst hat, ist füür den Arzt r den Arzt 
verbindlich, es sei denn, es sind konkrete Anzeichen erkennbar, verbindlich, es sei denn, es sind konkrete Anzeichen erkennbar, dass der Wille des dass der Wille des 
Patienten sich gePatienten sich geäändert haben kndert haben köönnte. Soweit mnnte. Soweit mööglich, soll der Arzt Erklglich, soll der Arzt Erkläärungen von rungen von 
Bezugspersonen berBezugspersonen berüücksichtigen. cksichtigen. 
Unbeachtlich sind VerfUnbeachtlich sind Verfüügungen und Erklgungen und Erkläärungen, die rungen, die 
-- dem Arzt ein rechtswidriges Verhalten zumuten oder dem Arzt ein rechtswidriges Verhalten zumuten oder 
-- den Abbruch lebenserhaltender Maden Abbruch lebenserhaltender Maßßnahmen verlangen, obwohl der Zustand des Patienten nahmen verlangen, obwohl der Zustand des Patienten 
nach allgemeiner Erfahrung eine Besserung im Sinne eines umweltbnach allgemeiner Erfahrung eine Besserung im Sinne eines umweltbezogenen Lebens, die ezogenen Lebens, die 
Wiederkehr der zwischenmenschlichen Kommunikation und ein Wiederkehr der zwischenmenschlichen Kommunikation und ein WiedererstarkenWiedererstarken des des 
Lebenswillen erwarten lLebenswillen erwarten läässt.sst.



Rechtspolitische VorschlRechtspolitische Vorschläägege
GesetzesentwGesetzesentwüürferfe

„„StStüünkernker -- EntwurfEntwurf““
„„BosbachBosbach -- EntwurfEntwurf““
„„ZZööller Entwurfller Entwurf““

Verlautbarungen verschiedener Fachgesellschaften, Verlautbarungen verschiedener Fachgesellschaften, 
DJT, DGGG, DGGPP, DGP DJT, DGGG, DGGPP, DGP u.v.mu.v.m..
HierHierüüber werden ber werden „„DebattenDebatten““ gefgefüührt!hrt!

Verbindlichkeit des WillensVerbindlichkeit des Willens
ReichweitenbeschrReichweitenbeschräänkungnkung
Irreversibler KrankheitsverlaufIrreversibler Krankheitsverlauf
Demenz / WachkomaDemenz / Wachkoma

Was also trWas also träägt zur Orientierung bei?gt zur Orientierung bei?



„„StStüünkernker -- EntwurfEntwurf““
Vorrang des schriftlich verfVorrang des schriftlich verfüügten Patientenwillensgten Patientenwillens

Schriftliche AbfassungSchriftliche Abfassung
•• Dann fDann füür den Betreuer immer verbindlich und zwarr den Betreuer immer verbindlich und zwar

UnabhUnabhäängig von Art und Stadium der Erkrankungngig von Art und Stadium der Erkrankung
PrPrüüfpflicht des Betreuers: trifft fpflicht des Betreuers: trifft VorabverfVorabverfüügunggung auf auf 
aktuelle Lebensaktuelle Lebens-- und Behandlungssituation zuund Behandlungssituation zu
Fehlt eine schriftliche VerfFehlt eine schriftliche Verfüügung: mutmagung: mutmaßßlicher Willelicher Wille
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts: Nur bei Entscheidung des Vormundschaftsgerichts: Nur bei 
Dissens!Dissens!



„„BosbachBosbach –– EntwurfEntwurf““

Vorrang LebensschutzVorrang Lebensschutz
ReichweitenbeschrReichweitenbeschräänkungnkung
•• Einfache PatientenverfEinfache Patientenverfüügung: Abbruch einer gung: Abbruch einer 

lebenserhaltende Behandlung nur mlebenserhaltende Behandlung nur mööglich, wenn glich, wenn 
eine eine „„unheilbare, tunheilbare, töödliche verlaufende Krankheitdliche verlaufende Krankheit““
vorliegt und Patient auf Dauer bewusstlos ist.vorliegt und Patient auf Dauer bewusstlos ist.

•• Abbruch lebenserhaltender MaAbbruch lebenserhaltender Maßßnahmen bei nicht nahmen bei nicht 
ttöödlichen Erkrankungen nur dann mdlichen Erkrankungen nur dann mööglich, wennglich, wenn

Patient sich Patient sich äärztlich und rechtlich beraten lrztlich und rechtlich beraten läässtsst
PatientenverfPatientenverfüügung notariell beurkundet undgung notariell beurkundet und
nicht nicht äälter als 5 Jahre ist.lter als 5 Jahre ist.



„„ZZööller ller –– EntwurfEntwurf““
Vorrang des mutmaVorrang des mutmaßßlichen Willenslichen Willens

PatientenverfPatientenverfüügungen ohnegungen ohne
•• bestimmt Formbestimmt Form
•• ReichweitenbegrenzungReichweitenbegrenzung

Bei jeder konkreten Behandlungssituation ist Bei jeder konkreten Behandlungssituation ist 
üüberdies der aktuelle mutmaberdies der aktuelle mutmaßßliche liche 
Patientenwille zu ermitteln (Patientenwille zu ermitteln (ÄÄrzte, Angehrzte, Angehöörige, rige, 
Betreuer)Betreuer)
Mit VerfMit Verfüügung dgung düürfe kein rfe kein „„AutomatismusAutomatismus““
verbunden seinverbunden sein
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts: Nur Entscheidung des Vormundschaftsgerichts: Nur 
bei Dissens!bei Dissens!



Der Der „„DiskursDiskurs““ –– ein ein „„LesestudiumLesestudium““



„„GegenwartsphilosophenGegenwartsphilosophen““ (?)(?)

Hier kHier köönnen Sie je nnen Sie je 
nach Belieben nach Belieben 
Personen der Personen der 
Zeitgeschichte Zeitgeschichte 
abbilden, die sich im abbilden, die sich im 
Wertediskurs zu Wertediskurs zu 
Worte melden

Freier PlatzFreier Platz Freier PlatzFreier Platz

Freier PlatzFreier Platz Freier PlatzFreier Platz
Worte melden



Und dann Und dann kommenkommen……SieSie!!

Mit Ihrer WerthaltungMit Ihrer Werthaltung
Mit Ihren WMit Ihren Wüünschennschen
Mit Ihren Mit Ihren ÄÄngstenngsten
Mit Ihrer Vorstellung Mit Ihrer Vorstellung 
von einem guten von einem guten 
SterbenSterben
Und mit Ihren Und mit Ihren 
HoffnungHoffnung

??

?? ??

??

??

Ich



„„MeinungenMeinungen““
VerVeräächter des "Naturrechts" sind gefchter des "Naturrechts" sind gefäährlich wie hrlich wie „„SchlSchlääferfer““, deren , deren 
terroristisches Potential irgendwann terroristisches Potential irgendwann „„aufwachtaufwacht““ (Bischof (Bischof LaumLaum))
„„Ich bin auf das Hauptproblem der schweren, unertrIch bin auf das Hauptproblem der schweren, unerträäglichen glichen 
Schmerzen hier nicht weiter eingegangen. Eine Bemerkung daher Schmerzen hier nicht weiter eingegangen. Eine Bemerkung daher 
zum Abschluss. Es kann sein, dass es Personen gibt, deren Leben zum Abschluss. Es kann sein, dass es Personen gibt, deren Leben 
geglgeglüückt ist, die auch Sterben kckt ist, die auch Sterben köönnen, und die jetzt Sterben wollen, nnen, und die jetzt Sterben wollen, 
weil sie unter unertrweil sie unter unerträäglichem Schmerz leiden. Ich meine aber, dass glichem Schmerz leiden. Ich meine aber, dass 
sie auf die Wahrnehmung dieser Msie auf die Wahrnehmung dieser Mööglichkeit verzichten kglichkeit verzichten köönnen, nnen, 
unter der Voraussetzung, dass alles getan wird, um bessere unter der Voraussetzung, dass alles getan wird, um bessere 
Schmerzmedikamente zu entwickeln, als es sie bisher gibt. Sie Schmerzmedikamente zu entwickeln, als es sie bisher gibt. Sie 
wissen, dass ohne ihr Leiden der Druck in Richtung einer besserewissen, dass ohne ihr Leiden der Druck in Richtung einer besseren n 
Schmerzmedizin geschmSchmerzmedizin geschmäälert wlert wüürde. Schwere Schmerzen sind kein rde. Schwere Schmerzen sind kein 
Grund zu tGrund zu tööten, sondern ein guter Grund daften, sondern ein guter Grund dafüür, schnellstmr, schnellstmööglich glich 
bessere Schmerzmedikamente zu entwickelnbessere Schmerzmedikamente zu entwickeln““ (Uwe Fahr) (Uwe Fahr) 



„„MeinungenMeinungen““
DDöörner/Zieger/rner/Zieger/BavstroBavstro/Holfelde /Holfelde 

„„Eine Aufwertung der Ethik der Autonomie des Einzelnen bedeutet eEine Aufwertung der Ethik der Autonomie des Einzelnen bedeutet eine ine 
Dominanz des StDominanz des Stäärkeren rkeren üüber die Ethik des Schwachenber die Ethik des Schwachen““
„„Nicht mehr der Arzt oder die am Heilberuf Beteiligten wissen, waNicht mehr der Arzt oder die am Heilberuf Beteiligten wissen, was das Beste fs das Beste füür r 
den Kranken ist, sondern der aufgeklden Kranken ist, sondern der aufgekläärte Brte Büürger selbst. Nicht mehr die Religion, rger selbst. Nicht mehr die Religion, 
die vertrauensvolle Rdie vertrauensvolle Rüückbindung auf die Beziehung zu Gott und zum anderen, ckbindung auf die Beziehung zu Gott und zum anderen, 
das Angewiesensein auf die Fdas Angewiesensein auf die Füürsorge der Helfer, die Gemeinschaft der rsorge der Helfer, die Gemeinschaft der 
NNäächsten, das chsten, das „„Gut MenschseinGut Menschsein““ ist maist maßßgebend, sondern der autonome Wille.gebend, sondern der autonome Wille.““
„„Das neue AutonomieDas neue Autonomie--Ethos birgt die Gefahr, dass auch Patienten, die nicht Ethos birgt die Gefahr, dass auch Patienten, die nicht 
wirklich verstanden haben, was sie mit einer Verfwirklich verstanden haben, was sie mit einer Verfüügung veranlassen, beim Wort gung veranlassen, beim Wort 
genommen werden.genommen werden.““
„„Viele Viele „„PatientenverfPatientenverfüügungengungen““ vernachlvernachläässigen den Beziehungscharakter von ssigen den Beziehungscharakter von 
WWüürde, ihren Bezug zum Zwischenmenschlichen, zum sozialen Zusammenrde, ihren Bezug zum Zwischenmenschlichen, zum sozialen Zusammenhalt, halt, 
zu den Zielen einer solidarischen Gesellschaft. Sie vereinseitigzu den Zielen einer solidarischen Gesellschaft. Sie vereinseitigen damit den en damit den 
WWüürdebegriff auf eine fast schon egozentrische Betonung der Autonordebegriff auf eine fast schon egozentrische Betonung der Autonomie des mie des 
Individuums. Einem bioethischen Menschenbild, das der IndividualIndividuums. Einem bioethischen Menschenbild, das der Individualethik und dem ethik und dem 
„„GlGlüückck““ des Einzelnen gegendes Einzelnen gegenüüber der Sozialethik und dem ber der Sozialethik und dem SolidarischSolidarisch--
aufeinanderaufeinander--AngewiesenseinAngewiesensein der Menschen einen hder Menschen einen hööheren sittlichen Stellenwert heren sittlichen Stellenwert 
einreinrääumt, wird der Vorzug gegeben.umt, wird der Vorzug gegeben.““



„„MeinungenMeinungen““
„„Es ist dringend notwendig, einen gesellschaftlichen Konsens Es ist dringend notwendig, einen gesellschaftlichen Konsens üüber ber 
drdräängende Fragen schwerstkranker Patienten und ihrer ngende Fragen schwerstkranker Patienten und ihrer 
AngehAngehöörigen wie Patientenverfrigen wie Patientenverfüügung, Vorsorgevollmacht, gung, Vorsorgevollmacht, 
BetreuungsverfBetreuungsverfüügung, Umgang mit der Sterbehilfegung, Umgang mit der Sterbehilfe--Debatte und Debatte und 
Therapieentscheidungen am Lebensende zu erzielenTherapieentscheidungen am Lebensende zu erzielen““, so Christof , so Christof 
MMüüllerller--BuschBusch
„„Die Autonomie ist seit Kant eine in Vernunft eingebundene Die Autonomie ist seit Kant eine in Vernunft eingebundene 
Freiheit. VernFreiheit. Vernüünftig ist nftig ist u.au.a. das, was die Medizin etwa zur Indikation . das, was die Medizin etwa zur Indikation 
von Behandlungen zu sagen hat. Faktisch ist die von Behandlungen zu sagen hat. Faktisch ist die 
Auseinandersetzung mit Fragen des Behandlungsabbruchs und des Auseinandersetzung mit Fragen des Behandlungsabbruchs und des 
––verzichtsverzichts im Zusammenhang mit Patientenverfim Zusammenhang mit Patientenverfüügungen und vor gungen und vor 
allen Dingen mit dem mutmaallen Dingen mit dem mutmaßßlichen Willen in die Rationalitlichen Willen in die Rationalitäät t 
medizinischer Entscheidungslogiken eingebunden. Was medizinischer Entscheidungslogiken eingebunden. Was äärztlich rztlich 
nicht indiziert ist, scheidet in der Regel als vernnicht indiziert ist, scheidet in der Regel als vernüünftige nftige 
Handlungsoption ausHandlungsoption aus““, so Klie, so Klie



„„MeinungenMeinungen““
Wer aber die Last einer solchen Entscheidung (Wer aber die Last einer solchen Entscheidung (scsc. . 
PatientenverfPatientenverfüügung) trage, "der darf Respekt fgung) trage, "der darf Respekt füür seine r seine üüberlegte berlegte 
und verantwortungsbewusste Entscheidung verlangen und hat und verantwortungsbewusste Entscheidung verlangen und hat 
infolgedessen einen auch und gerade durch die Grundrechte infolgedessen einen auch und gerade durch die Grundrechte 
verbverbüürgten Anspruch, dass der in der Patientenverfrgten Anspruch, dass der in der Patientenverfüügung fixierte gung fixierte 
Wille befolgt wirdWille befolgt wird““..
Die Nichtbefolgung einer PatientenverfDie Nichtbefolgung einer Patientenverfüügung, die weitere gung, die weitere 
lebensverllebensverläängernde Mangernde Maßßnahmen ausschlienahmen ausschließßt, wt, wääre letztlich eine re letztlich eine 
««Pflicht zum WeiterlebenPflicht zum Weiterleben»». . 
Eine solche Verpflichtung sei dem freiheitlichen VerfassungsstaaEine solche Verpflichtung sei dem freiheitlichen Verfassungsstaat t 
„„zutiefst fremdzutiefst fremd““. . 
„„Freiheit ist nicht nur die Freiheit des Andersdenkenden. Sie istFreiheit ist nicht nur die Freiheit des Andersdenkenden. Sie ist auch auch 
die Freiheit des Andershandelndendie Freiheit des Andershandelnden““, so Horst Dreier, Ordinarius f, so Horst Dreier, Ordinarius füür r 
Rechtsphilosophie, StaatsRechtsphilosophie, Staats-- und Verwaltungsrecht (Wund Verwaltungsrecht (Wüürzburg)rzburg)



„„MomentMoment““ des Nachdenkensdes Nachdenkens



„„IrrtIrrtüümermer““ (!?)(!?)

„„Sofern bei einem schwer Demenzkranken Sofern bei einem schwer Demenzkranken 
Anzeichen von Lebenswillen vorhanden Anzeichen von Lebenswillen vorhanden 
sind, wird hierdurch die Bindungswirkung sind, wird hierdurch die Bindungswirkung 
einer einer behandlungsablehnendenbehandlungsablehnenden
PatientenverfPatientenverfüügung augung außßer Kraft gesetzt.er Kraft gesetzt.““

Quelle:Quelle: Ethische Aspekte der Alterspsychiatrie Ethische Aspekte der Alterspsychiatrie 
((ZiffZiff. 2.3). 2.3) -- Deutsche Gesellschaft fDeutsche Gesellschaft füür r 
Gerontopsychiatrie und Gerontopsychiatrie und --psychotherapie e.V. psychotherapie e.V. 
(DGGPP) (DGGPP) 



„„BetroffenheitBetroffenheit““



Ist ein Ist ein „„KonsensKonsens““ mmööglich?glich?

Rechtsinterpretation ist keine PhilosophieRechtsinterpretation ist keine Philosophie
Der Blick in die ethische Glaskugel erhellt Der Blick in die ethische Glaskugel erhellt 
nicht den Diskursnicht den Diskurs
Der Blick in die Verfassung ist anbefohlenDer Blick in die Verfassung ist anbefohlen
Die Die „„GrundrechteGrundrechte““ mmüüssen nicht ssen nicht „„neuneu““
geschrieben werdengeschrieben werden
Im Zweifel ist das Im Zweifel ist das BVerfGBVerfG zur zur 
Entscheidung berufen!Entscheidung berufen!



ThesenThesen

Das Selbstbestimmungsrecht ist einer der Das Selbstbestimmungsrecht ist einer der 
zentralen Werte in unserer Freiheitzentralen Werte in unserer Freiheit
Die Wahrnehmung dieser Freiheit Die Wahrnehmung dieser Freiheit 
erfordert ein Herfordert ein Hööchstmachstmaßß an an 
SelbstverantwortungSelbstverantwortung
PatientenverfPatientenverfüügung, gung, „„HospizgedankeHospizgedanke““ &. &. 
Palliativmedizin sind kein WiderspruchPalliativmedizin sind kein Widerspruch
Im Im „„ethischen Diskursethischen Diskurs““ ist ein wenig mehr ist ein wenig mehr 
an Disziplin einzufordern!an Disziplin einzufordern!



SchlusswortSchlusswort
„„Nicht Dein, sondern mein Wille gescheheNicht Dein, sondern mein Wille geschehe““

WeiterfWeiterfüührende Literaturhrende Literatur unter:unter:
http://www.iqbhttp://www.iqb--info.deinfo.de

Und ganz aktuell in einem Und ganz aktuell in einem WeblogWeblog unterunter
http://aerztlichehttp://aerztliche--assistenzassistenz--beimbeim--suizid.nursingsuizid.nursing--healthhealth--
events.de/2009/03/06/events.de/2009/03/06/

Vgl. im Vgl. im ÜÜbrigen auch:brigen auch:
Nachlese zum Jura Fair Congress, L. Barth, unterNachlese zum Jura Fair Congress, L. Barth, unter
>>> >>> PdfPdf. Dokument aufrufen und drucken. Dokument aufrufen und drucken <<< <<< 

Ihr Lutz BarthIhr Lutz Barth

http://www.iqb-info.de/
http://aerztliche-assistenz-beim-suizid.nursing-health-events.de/2009/03/06/
http://aerztliche-assistenz-beim-suizid.nursing-health-events.de/2009/03/06/
http://www.iqb-info.de/Nachlese_zum_Jura_Fair_Congress_Hamburg_2009.pdf
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